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Anmeldung zur außerschulischen Betreuung (Kernzeit) 
 
Mein/Unser Kind wird eingeschult in:   die Teckschule 
        die Schlossgartenschule (Standort Schlosshof) 

        die Schlossgartenschule (Standort Katzenstein) 

 

Mein/Unser Kind besucht bereits:    die Teckschule  

die Schlossgartenschule (Standort Schlosshof) 

die Schlossgartenschule (Standort Katzenstein) 

Angaben zum Kind: 
 

 Nachname   Vorname   Klasse 

 Geburtsdatum Geschlecht 
 

          m                 w              d 
 
                   m 

 Gewünschter Aufnahmetermin  

 

 

Mein/Unser Kind ist beeinträchtigt, entwicklungsverzögert, leidet unter … 

Genauere Angaben der Diagnose, Krankheit, Unverträglichkeit, Auffälligkeit, Allergie etc.:  

 

 

 

 

 

Angaben des Erziehungsberechtigten: 
 

 Nachname  Vorname 

 Straße/Hausnummer  PLZ, Ort 

 E-Mail-Adresse (bitte unbedingt angeben)  Telefon-/Handynummer 

 

Ich bin alleinerziehend*:  ja  nein 
Ich bin berufstätig*:   ja, (bitte Nachweise anfügen, s. S. 4) Vollzeit Teilzeit 
     nein 
  

Angaben des 2. Erziehungsberechtigten: 
 

 Nachname  Vorname 

 Straße/Hausnummer  PLZ, Ort 

 E-Mail-Adresse (bitte unbedingt angeben)  Telefon-/Handynummer 

   

Ich bin berufstätig*:   ja, (bitte Nachweise anfügen, s. S. 5) Vollzeit Teilzeit 
     nein 

*Sollten für die Kernzeit mehr Anmeldungen eingehen als Plätze/Kapazitäten zur Verfügung stehen, kann für die Platzvergabe u.a. die  

Berufstätigkeit der Eltern als Kriterium herangezogen werden. Kinder von alleinerziehenden Eltern können in diesem Falle ebenfalls bevorzugt  

aufgenommen werden.  
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Gewünschte Betreuungszeiten: 
 

 
 
Wichtige Anmerkungen zu den Betreuungszeiten: 
 

1. Die Zeit von 08:30 – 11:15 Uhr wird von der verlässlichen Grundschule abgedeckt.  

2. Die Nachmittagsbetreuung (2. Block und 3. Block) ist nur inklusive Mittagessen buchbar. Das Mitbrin-

gen eigener Speisen/Getränke ist nicht möglich.  

3. Wenn Sie eine Betreuung auch bei Ausfall der Mittagschule wünschen, ist aus Versicherungsgründen 

der 3. Block bis 17:00 Uhr zu buchen.  

 

 
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind nach Ablauf der gebuchten Betreuungszeit al-
leine nach Hause gehen darf: 

ja  nein 

 
Ich/Wir gebe(n) mein/unser Einverständnis zum Ausstellen oder Veröffentlichen von Fotos des Kindes im 

Wernauer Anzeiger/Wernauer Bote: 

ja  nein 

 

Ich/Wir gebe(n) mein/unser Einverständnis, dass mein/unser Kind an Ausflügen, Spaziergängen und ande-

ren Aktivitäten, die nicht auf dem Schulgelände stattfinden, teilnehmen darf (hauptsächlich in den Ferien): 

 

ja  nein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Block 2. Block 3. Block 

 
Vormittagsbetreuung 

 
Nachmittagsbetreuung 

(inkl. Mittagessen) 
Nachmittagsbetreuung 

(inkl. Mittagessen) 

 07:00-08:30 und 11:15-13:00 Uhr      13:00-15:00 Uhr 13:00-17:00 Uhr 

Montag    

Dienstag    

Mittwoch    

Donnerstag    

Freitag    

 oder 



 
 

 3
  

Von den Betreuungsbedingungen habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie an. Ich verpflichte 

mich zur pünktlichen Zahlung der Betreuungsgebühren und zur Einhaltung der Kündigungsfristen. 

Zum Erteilen einer Einzugsermächtigung füllen Sie bitte das SEPA-Lastschrift-Mandat (s. S. 9) aus und  

geben dieses im Original zurück an die Stadtverwaltung. 

 

Ich/Wir gebe(n) mein/unser Einverständnis nach den jeweils gültigen Datenschutzgesetzen dazu, 

dass meine/unsere und die persönlichen Daten meines/unseres Kindes zum Zwecke der Zuteilung 

und Abrechnung gespeichert werden. 

 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennen Sie die ab 1. September 2022 gültige Benut-

zungsordnung für die außerschulische Betreuung (Kernzeit) an den Wernauer Grundschulen an.  

Ihre personenbezogenen Daten und die Ihrer Kinder werden nach Maßgabe der gültigen Datenschutzge-

setze in einem elektronischen Verwaltungsprogramm erfasst und bearbeitet. Die Daten werden für die  

Gebührenerhebung und ggf. zur Datenweitergabe an das Finanzwesen zum Gebühreneinzug erfasst.  

 

 

___________________________  _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Personensorgeberechtigten 

 

      _____________________________________________ 

Unterschrift des Personensorgeberechtigten 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Sachgebiet Bildung und Betreuung 
Kirchheimer Straße 68-70 
73249 Wernau (Neckar) 
Tel.: 07153 9345-204/-203/-207/-208 
bildungundbetreuung@wernau.de 
kernzeit@wernau.de 
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Arbeitgeberbescheinigung  
zur Vorlage bei der Stadt Wernau – Sachgebiet Bildung und Betreuung 

 

Frau/Herr  ______________________________________________________ 

 

Anschrift   ______________________________________________________ 

 

ist in unserem Unternehmen/Betrieb/Schule ___________________________________ 

seit/ab ____________________ beschäftigt. 

  

Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit erfolgt in: 

  

     Vollbeschäftigung mit _______________ Stunden wöchentlich. 

 

        Teilzeitbeschäftigung mit ________________ Stunden wöchentlich. 

 

Arbeitszeiten sind wie folgt:  Mo.  von __________ bis __________ Uhr 

Di.    von __________ bis __________ Uhr 

Mi.    von __________ bis __________ Uhr 

Do.   von __________ bis __________ Uhr 

Fr. von __________ bis __________ Uhr 

 

Besonderheiten:                Schichtdienst           Ausbildung 

 

Das Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist                  unbefristet 

 

                                                                               befristet bis ____________________ 

 

Elternzeit wurde nicht beantragt  

 

Elternzeit wurde beantragt vom  __________________ bis ___________________ 

 

Zusatzbemerkungen: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Bestätigung des Arbeitgebers/der Ausbildungsstätte mit Datum/Unterschrift/Stempel bzw.  

Bescheinigung der Agentur für Arbeit 
 

 

 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Sachgebiet Bildung und Betreuung 
Kirchheimer Straße 68-70 
73249 Wernau (Neckar) 
Tel.: 07153 9345-204/-203/-207/-208 
bildungundbetreuung@wernau.de 
kernzeit@wernau.de 
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Arbeitgeberbescheinigung  
zur Vorlage bei der Stadt Wernau – Sachgebiet Bildung und Betreuung 

 

Frau/Herr  ______________________________________________________ 

 

Anschrift   ______________________________________________________ 

 

ist in unserem Unternehmen/Betrieb/Schule ___________________________________ 

seit/ab ____________________ beschäftigt. 

  

Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit erfolgt in: 

  

     Vollbeschäftigung mit _______________ Stunden wöchentlich. 

 

        Teilzeitbeschäftigung mit ________________ Stunden wöchentlich. 

 

Arbeitszeiten sind wie folgt:  Mo.  von __________ bis __________ Uhr 

Di.    von __________ bis __________ Uhr 

Mi.    von __________ bis __________ Uhr 

Do.   von __________ bis __________ Uhr 

Fr. von __________ bis __________ Uhr 

 

Besonderheiten:                Schichtdienst           Ausbildung 

 

Das Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist                  unbefristet 

 

                                                                               befristet bis ____________________ 

 

Elternzeit wurde nicht beantragt  

 

Elternzeit wurde beantragt vom  __________________ bis ___________________ 

 

Zusatzbemerkungen: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Bestätigung des Arbeitgebers/der Ausbildungsstätte mit Datum/Unterschrift/Stempel bzw.  

Bescheinigung der Agentur für Arbeit 
 

 
 
 
 
 
Auskunft erteilt: 
 
Sachgebiet Bildung und Betreuung 
Kirchheimer Straße 68-70 
73249 Wernau (Neckar) 
Tel.: 07153 9345-204/-203/-207/-208 
bildungundbetreuung@wernau.de 
kernzeit@wernau.de 
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Impfpflicht nach dem Masernschutzgesetz 
Vorlage der Nachweise nach §20 Abs. 8 + 9 IfSG n. F. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Ihr Kind soll in die außerschulische Betreuung (Kernzeit) aufgenommen werden. 
Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) trat am 
1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem Kinder wirksam vor Masern zu schützen. 
 
Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) muss für Kinder, die ab dem 1. März 2020 in einer  
außerschulischen Betreuung aufgenommen werden, vor Betreuungsbeginn ein Nachweis darüber vorge-
legt werden, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind sofern sie das 
erste Lebensjahr bereits vollendet haben. 
 
Der erforderliche Nachweis kann auf folgende Weisen erbracht werden: 
 
1. Impfdokumentation (Impfausweis oder Anlage zum Untersuchungsheft) 
2. ärztliches Zeugnis über ausreichenden Impfschutz 
3. ärztliches Zeugnis über Immunität 
4. ärztliches Zeugnis über medizinische Kontraindikation (Ausschluss einer Impfung) 
5. Laborbericht 
6. Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung gem. 
            § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG n.F., dass der Nachweis bereits vorgelegt wurde. 
 
 
Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere Bescheinigung über die erfolgte Masernschutzimp-
fung (z.B. Anlage zum Untersuchungsheft) vorliegt, sollten Sie sich an Ihre Haus- oder Kinderärztin bzw. an 
Ihren Haus- oder Kinderarzt wenden. 
 
Sie/Er kann gegebenenfalls fehlende Impfungen nachholen, eine bereits erfolgte Impfung (die nicht in den 
Impfausweis eingetragen wurde) bestätigen sowie eine bereits durchlittene Masernerkrankung oder den 
entsprechenden Immunstatus bestätigen. 
Sofern aus medizinischen Gründen eine Masernschutzimpfung bei Ihrem Kind nicht möglich ist (Kontraindi-
kation), kann sie/er auch hierüber ein ärztliches Zeugnis ausstellen mit Angabe des Zeitraums, für den die 
Kontraindikation gilt. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet sind. 
Solange ein entsprechender Nachweis nicht erfolgt, darf Ihr Kind die außerschulische Betreuung nicht be-
suchen! Wir bitten Sie daher das beiliegende Formular ausgefüllt und mit einer entsprechenden Kopie bei 
der Anmeldung Ihres Kindes mit abzugeben. 
 
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die empfohlenen 
Schutzimpfungen gegen Masern.  
 
Bitte bedenken Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Masern nicht nur die Kinder selbst vor einer 
Masernerkrankung schützt, sondern auch die Personen in ihrem Umfeld, die nicht geimpft werden können 
wie Säuglinge oder immungeschwächte Personen. 
 
Weitere Informationen zu Masern und zur Impfung gegen Masern finden Sie auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Gesundheit unter https://www.masernschutz.de/ und auf der Seite des Kultusministeri-
ums Baden-Württemberg unter https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Masernschutzgesetz. 
 
 
Freundliche Grüße 
Sachgebiet Bildung und Betreuung 
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Bitte beachten Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Hinweise:  

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortlichen: 

 

Stadt Wernau 

Sachgebiet Bildung und Betreuung 

Kirchheimer Straße 68-70 

73249 Wernau 

 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten:  

Stefanie Frei, Komm.one Anstalt des öffentlichen Rechts, Krailenshaldenstraße 44, 70469 Stuttgart, Telefon 0711/8108-14444,  
E-Mail: datenschutzbeauftragte@wernau.de 
 
Für jedes Kind wird die Vorlage des Nachweises von der Stadtverwaltung Wernau dokumentiert. Die Dokumentation wird so lange aufbewahrt, bis 
das Kind die Kernzeit verlässt. Gegenüber der Stadtverwaltung Wernau besteht für Sie das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten 
Ihres Kindes. Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für 
den Datenschutz zu beschweren. 
Landesbeauftragter für den Datenschutz, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Telefon 0711/615541-0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
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Für das Kind 
 
  
Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 

  

PLZ, Ort Straße, Hausnummer 

 
wurde durch die Vorlage (bitte Kopie beilegen!) der/des 
  

☐ Impfdokumentation (Impfausweis oder Anlage zum Untersuchungsheft) 

 ☐ 1. Impfung 
Anmerkung: Ausreichender Masern-Impfschutz besteht ab Vollendung des 1. 
Lebensjahres mit einer Impfung.  
→erneute Nachweispflicht der zweiten Impfung vor dem zweiten Geburtstag! 

 ☐ 2. Impfung 
 Anmerkung: Ab Vollendung des 2. Lebensjahres müssen zwei Schutzimpfun-
gen durchgeführt worden sein. 

☐ ärztliches Zeugnis über ausreichenden Impfschutz 

☐ ärztliches Zeugnis über Immunität 

☐ ärztliches Zeugnis über medizinische Kontraindikation (Ausschluss einer Impfung) 

 Angabe zur Kontraindikation1: ☐ dauerhafte Kontraindikation 

☐ Laborbericht 

☐ Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung gem. 

§ 20 Abs. 8 S. 1 IfSG n.F., dass Nachweis bereits vorgelegt wurde 
  

 Name und Adresse der Stelle/Einrichtung 

 
der Nachweis über einen Masernimpfschutz bzw. eine medizinische Kontraindikation 
 
am ___________________ erbracht. 
 

Nachweis bzw. Dokumentation über den Masernimpfschutz 
nach § 20 Abs. 8 und 9 IfSG n.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Sofern eine zeitlich befristete Kontraindikation vorliegt (z.B. aufgrund einer akuten Erkrankung), ist die Nachweis-
pflicht nicht erfüllt. 

 

Bestätigungsvermerk (wird vom Sachgebiet Bildung und Betreuung ausgefüllt): 
 
 

  

Datum Name Unterschrift 

 
 

  

Datum Name Unterschrift 
 

☐Ablage in der Kinderakte 

☐Wiedervorlage: Erneute Nachweispflicht (ausstehende zweite Impfung oder 

vorübergehende Kontraindikation) 
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SEPA-Basislastschrift-Mandat 

 

 
Stadtverwaltung Wernau (Neckar) 

Stadtkasse 

Kirchheimer Straße 68 - 70 

73249 Wernau (Neckar) 
 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE36ZZZ00000035405 
 

Mandatsreferenz: 
 

(Buchungszeichen) 
 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Stadt Wernau (Neckar), 

einmalig eine Zahlung 

wiederkehrende Zahlungen 

von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Stadt Wernau 

(Neckar) auf mein (unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 

Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber) 

Name, Vorname / Firma: 
 

Straße und Hausnummer: 

PLZ und Ort: 

Telefon (freiwillig): 

Kreditinstitut: 

BIC: 

IBAN: 

 
 

DE _ _ │ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ | _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ 
 

 

Ort, Datum 

Unterschrift(en) 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der gültigen Datenschutzgesetze 

für die Abrechnung erfasst und zum Einzug an das Finanzwesen weitergeleitet. 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 07153/9345-270 zur Verfügung. 
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Monatsbeitrag und Berechnungsbeispiel  
für die außerschulische Betreuung (Kernzeit) 

 

Monatsbeitrag: 

 

Berechnungsbeispiel: 

   

    = 5 Tage    = 1 Tag        = 1 Tag 
 
=    50,10 €/Monat              +       29,70 €/Monat      +   46,50 €/Monat 

 

Gesamtsumme Monatsbeitrag:  = 126,30 € 
 

Bei einer ganztägigen Betreuung bis 17:00 Uhr (1. Block + 3. Block) von montags bis freitags be-

trägt der Monatsbeitrag 274,00 € (50,10 € Vormittagsbetreuung + 223,90 € Nachmittagsbetreuung).  

 

 1. Block 2. Block 3. Block 

 
Vormittagsbetreuung 

 
Nachmittagsbetreuung  

(inkl. Mittagessen) 
Nachmittagsbetreuung 

(inkl. Mittagessen) 

 07:00-08:30 und 11:15-13:00 Uhr 13:00-15:00 Uhr 13:00-17:00 Uhr 

Montag 
10,50 € 

50,10 € 

(für 5 Tage) 

 

 

29,70 € 

143,60 € 

(für 5 Tage) 

 

 

46,50 € 

223,90 € 

(für 5 Tage) 

 

 

Dienstag 
10,50 € 29,70 € 46,50 € 

Mittwoch 
10,50 € 29,70 € 46,50 € 

Donnerstag 
10,50 € 29,70 € 46,50 € 

Freitag 
10,50 € 29,70 € 46,50 € 

 1. Block 2. Block 
3. Block 

 
Vormittagsbetreuung 

 
Nachmittagsbetreuung  

(inkl. Mittagessen) 
Nachmittagsbetreuung 

(inkl. Mittagessen) 

 07:00-08:30 und 11:15-13:00 Uhr      13:00-15:00 Uhr 13:00-17:00 Uhr 

Montag 
☒ ☐ ☐ 

Dienstag 
☒ ☐ ☒ 

Mittwoch 
☒ ☐ ☐ 

Donnerstag 
☒ ☒ ☐ 

Freitag 
☒ ☐ ☐ 

 oder 

 oder 


